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1. Vorbemerkungen 

1 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) legt in diesem IDW Prüfungs-
standard die Berufsauffassung dar, nach der Qualitätskontrollen in Wirtschaftsprüferpraxen 
durch registrierte Prüfer für Qualitätskontrolle (im Folgenden: Prüfer) gemäß §§ 57a ff. WPO 
durchzuführen sind. Dieser IDW Prüfungsstandard verdeutlicht zugleich gegenüber der Öf-
fentlichkeit Inhalt und Grenzen von Qualitätskontrollen in der WP-Praxis. Auf Besonderheiten 
der genossenschaftlichen Prüfungsverbände sowie der Prüfungsstellen der Sparkassen- und 
Giroverbände geht dieser IDW Prüfungsstandard nicht ein.  

2 Nach § 319 Abs. 1 Satz 3 HGB muss ein Wirtschaftsprüfer bzw. eine Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft über einen Auszug aus dem Berufsregister verfügen, um gesetzliche Abschluss-
prüfungen durchführen zu können. Aus dem Auszug muss sich ergeben, dass die Eintragung 
nach § 38 Nr. 1 Buchst. h oder Nr. 2 Buchst. f WPO vorgenommen worden ist.2 Die Grund-
züge des Verfahrens der Qualitätskontrolle sind in den §§ 57a ff. WPO3 sowie in der Satzung 
für Qualitätskontrolle der WPK4 geregelt. Dazu gehören u.a. die Verpflichtung zur Teilnahme 
am Verfahren, der Gegenstand der Qualitätskontrolle, die Voraussetzungen für eine Tätigkeit 
als Prüfer, die Erteilung und die Kündigung von Aufträgen zur Durchführung von Qualitäts-
kontrollen, die Verschwiegenheitspflicht der Beteiligten am Verfahren sowie die Organisation 
des Verfahrens in der WPK. Für das Verfahren der Qualitätskontrolle i.S.v. § 57a WPO in-
nerhalb der WPK ist die Kommission für Qualitätskontrolle zuständig.5 Die Ausführungen in 
den Abschn. 2. bis 8. beziehen sich auf den Grundfall einer Qualitätskontrolle bei einer WP-
Praxis, die keine Abschlussprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse durch-
führt. Abschn. 9. geht anschließend auf Besonderheiten bei sog. „gemischten Praxen“ ein, 
d.h. auf WP-Praxen, die sowohl gesetzliche Abschlussprüfungen bei Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse als auch bei anderen Unternehmen durchführen.  

                                                 
2  Entsprechende Vorschriften zur Pflicht der Qualitätskontrolle sowie zur Löschung der Eintragung bestehen 

auch für Prüfungsstellen der Sparkassen- und Giroverbände (§ 57h Abs. 1 WPO) und für genossenschaftliche 
Prüfungsverbände (§ 63e Abs. 1 Satz 1, § 63g Abs. 2 Satz 1 sowie § 56 Abs. 1 GenG). 

3  Die gesetzlichen Vorschriften zum Verfahren der Qualitätskontrolle sind bei vereidigten Buchprüfern und 
Buchprüfungsgesellschaften entsprechend anzuwenden (§ 130 Abs. 3 WPO). 

4  Satzung für Qualitätskontrolle vom 17.01.2001, zuletzt geändert am 21.06.2016, vgl. dazu im Internet: 
www.wpk.de/wpk/rechtsvorschriften unter der Rubrik: „Satzungen für die Berufsausübung“ (Stand: 
09.06.2017). 

5  Die Kommission für Qualitätskontrolle veröffentlicht Hinweise zu organisatorischen Fragen und zum Verfahren 
der Qualitätskontrolle innerhalb der WPK. Vgl. www.wpk.de/mitglieder/praxishinweise/kfqk/ (Stand: 
09.06.2017). 


